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Positionspapier zur Umsetzung des Bildungsauftrages -
die abgestimmte Position der Hessisch Oldendorfer Kindergärten

Änderung der Pädagogischen Konzepte für die KG
- Zusammenarbeit: KG ./. Grundschulen Hessisch Oldendorf

Grundschulen Hessisch Oldendorf ./. KG

Vorbemerkungen:
Der Konzeptbaustein zur Umsetzung des Bildungsauftrages in der Elementarer-
ziehung ist Handlungsgrundlage für alle städtischen Kindergärten Hessisch Olden-
dorfs.
Hierbei wird Bezug genommen auf den Orientierungsplan für Bildung und Erzie-
hung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder des
niedersächsischen Kultusministeriums in der Fassung vom 15.04.04

1. Unser Verständnis von Bildung

Bildung ist der lebenslange Prozess der Entwicklung und Entfaltung derjenigen
Fähigkeiten, die Menschen in die Lage versetzen, zu lernen, Leistungspotenziale
zu entwickeln, zu handeln, Probleme zu lösen und Beziehungen zu gestalten.

Unsere Position ist, dass für unsere Kindergärten weder von einem schul - noch
leistungsorientierten, sondern von einem eigenständigen Bildungsbegriff auszuge-
hen ist, bei dem die Selbstbildung der Kinder im Mittelpunkt steht.

Wichtig ist nach dem Orientierungsplan, „dass die Eigenaktivität der Kinder her-
ausgefordert wird und die Gestaltung des Lernprozesses ergebnisoffen verläuft-
ohne Zeitdruck und in einem vom Kind bestimmten Lernrhythmus“ (Orientierungs-
plan)

2. Die ganzheitliche Förderung der Schulfähigkeit
Die Kinder sammeln während ihrer Kindergartenzeit Erfahrungen in verschiedenen
Bereichen wie z.B. Material- und Sacherfahrungen, intellektuelle Förderung, Sozi-
alerziehung, Sprachförderung, musische, rhythmische und sportliche Förderung,
Naturpädagogik und bauen eine Ich-Stabilität auf, die zu einer Schulfähigkeit und
Schulbereitschaft führen

Die ganzheitliche Förderung der Schulfähigkeit umfasst deshalb die gesamte Kin-
dergartenzeit und ist nicht auf das letzte Kindergartenjahr beschränkt.



2.1. Wir fördern in acht Lernbereiche
Die Schulfähigkeit ist das Ergebnis eines vielfältigen Lernprozesses in den unter-
schiedlichsten Fähigkeitsbereichen der Kinder: z.B. Sich Bewegen, Wahrnehmen,
Erkunden, Informationen aufnehmen und verarbeiten, die Welt der Gefühle erfahren,
Entfaltung der Spielfähigkeit, Leistungsbewusstsein und Leistungsmotivation, Offen-
heit und Flexibilität, Kreativität, Problemfähigkeit, und Eigeninitiative, Stärkung von
Lernfreunde, Kompetenz und Selbsterfahrung, entwickeln von Lernstrategien.
Gefördert werden deshalb in unseren Kindergärten acht Lernbereiche analog des
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer
Tageseinrichtung.

Lernbereich 1: Sozial- emotionale Kompetenz
Beispiele:
 Entwicklung von Beziehungen, Freundschaften
 Aushandeln und einhalten sozialer Regeln
 Umgang mit Konflikten etc.

Lernbereich 2: Entwicklung kognitiver Fähigkeiten
Beispiele:
 spielerisches Lernen von Grundwissen (Farben, Wochentage..........)
 Kennen lernen von Problemlösungen
 Gedächtnis- und Konzentrationstraining (Reime, Lieder, Memory............)

Lernbereich 3: Sprache und Sprechen
Beispiele:
 Vermittlung von Sprachfreude durch Schaffung von Sprachanlässe
 Vergrößerung des aktiven und passiven Wortschatzes
 Verbesserung von Aussprache und Satzbau
 Muttersprache

Lernbereich 4.Mathematisches und naturwissenschaftliches Grundverständnis
Beispiele:
 Messen, Ordnen und Vergleichen
 Kleine Experimente durchführen, Naturphänomenen kennenlernen........
 Erfassung von Raum und Zeit

Lernbereich 5.Bewegung und Gesundheit
Beispiele:
 Gesundheitsprävention: gesunde Ernährung,......
 Förderung von Bewegungsfreude, Geschicklichkeit und Körperbewusstsein

Lernbereich 6.Ästhetische Bildung- Wahrnehmung mit allen Sinnen
Beispiele:
 Kennenlernen von verschiedenen Darstellungsformen: Musik, Tanz, bildnerisches

Gestalten
 Förderung von Grob- und Feinmotorik und Körperkoordination



Lernbereich 7. Natur und Lebenswelt
Beispiele:
 Kennenlernen der Natur als Lebensraum von Pflanzen und Tieren z.B. Durchfüh-

rung von Waldwochen etc.
 Umweltbildung
 Umgang mit natürlichen Materialien

Lernbereich 8: Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrung menschlicher Existenz
Beispiele:
 Kennen von Ritualen und Festen
 Meditation und Stille
 Kennenlernen von Bräuchen und anderen Kulturen

2.2. Unsere Methoden sind:
 Alle Kinder werden in der gesamten Gruppe und auch in kleinen Gruppen geför-

dert.
 Durch verschiedene Beobachtungsmethoden stellen wir Entwicklungs- / Lernstän-

de fest und fördern ihre Weiterentwicklung.
 Wir setzen bei Bedarf wir im Rahmen unserer Möglichkeiten Verfahren zur Dia-

gnostik von Entwicklungsrückständen und Programme zur Förderung der (betref-
fenden) Kinder ein.

 Wir organisieren gemeinsam mit der Schule Informationsabende für Eltern
 Wir führen mit den Eltern beratende Gespräche über die Entwicklung ihrer Kinder,

aber auch über die Schulfähigkeit des betreffenden Kindes.
 Im letzten Kindergartenjahr werden mit den Vorschulkindern je nach Räumlichkei-

ten, Personal und Konzeption individuell abgestimmte Angebote durchgeführt.
 Die Mitarbeiterinnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil, um die Kinder ge-

zielt und intensiv fördern zu können.

3. Unsere Vereinbarungen mit der Grundschule

Sowohl Schule als auch Kindergärten stehen in der gemeinsamen Verantwortung
den Bildungsauftrag umzusetzen. Beide Institutionen verfolgen die Aufgabe Kin-
dern und Jugendlichen Wissen und Kenntnisse zu vermitteln und bauen aufeinan-
der auf. Die Schule setzt bereits erworbenes Wissen und Kenntnisse aus den Kin-
dergärten voraus.
Eine gut geplante Kooperation der Kindergärten mit den Schulen stellt ein wichti-
ges Qualitätsmerkmal dar, dass es im gesamten Stadtgebiet zu gewährleisten gilt,
um eine Gleichbehandlung der Kinder sicherzustellen.

Denn Kindergarten und Grundschule haben die gemeinsame Aufgabe, die Kinder
in ihrer Persönlichkeit durch altersangemessene pädagogische Maßnahmen, Hil-
fen zur Erziehung und Bildung des Kindes zu fördern. Diese Fördermaßnahmen
aufeinander abzustimmen und einen stolperfreien Übergang von Schule und Kin-



dergarten einzuleiten ist das Ziel einer gelungenen Kooperation von Schule und
Kindergarten.
Die Zusammenarbeit. beinhaltet:

 gegenseitige Informationen und Abstimmung über Ziele, Aufgaben, Ar-
beitsweisen und Organisationsformen der jeweiligen Bereiche,

 Verständigung über elementare Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, die eine Grundlage für die Arbeit in der Grundschule darstellen

 Regelmäßigen Austausch über Fragen im Zusammenhang mit dem Ü-
bergang von Kindergarten in die Grundschule

 Wechselseitige Hospitationen der pädagogischen MitarbeiterInnen und
LehrerInnen

 Gemeinsame Veranstaltungen und Projekte
 Gegenseitige Besuche von Kindergarten- und Schulgruppen
 Ein abrupter Wechsel von Erziehungsstilen und Lernformen sollte durch

gemeinsame Absprachen und gegenseitigen Austausch vermieden
werden

Schnupperschulstunden: Im letzten Kindergartenjahr vor der Einschu-
lung besuchen die zukünftigen Schulkinder mehrmals eine erste Klasse
der Grundschule. Hier erleben die Kinder Schulstunden und Schulleben
z.T. mit eigener Aufgabenstellung und Pausensituationen.

 ein Besuch in der Schulbücherei
 Grundschüler übernehmen eine Patenschaft für ein zukünftiges Schul-

kind
 (Die Schule setzt die Kindergärten über die von der Schule durchgeführ-

ten Ergebnisse der Schuleingangsdiagnostik in Kenntnis, damit die Er-
gebnisse in unsere Förderpläne integriert werden).

 In Einzelfällen Durchführung gemeinsamer Elterngespräche bei Lern-
standsdefiziten

 Gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen
 Benennung eines Kooperationsbeauftragten
 Erstellung eines Kooperationskalender Terminplan

3.1. Umgang mit den Ergebnissen der Lernstandsfeststellung

Aussagekräftige Rückmeldungen der Ergebnisse der Schuleingangsprüfung an die
Kindergärten durch die Schule ermöglichen den Erzieherinnen die begleitende Un-
terstützung im Kindergarten.
Kinder, die ein nachweisliches Lernstandsdefizit haben, erhalten durch gezielte För-
derung die Chance das festgestellte Defizit auszugleichen. An dieser Stelle muss
ein gut abgestimmtes Konzept von Schule, Kindergarten und Elternhaus zum Tragen
kommen, denn alle drei Säulen tragen die Verantwortung für die positive Entwicklung
der Kinder.

Der Test stellt lediglich eine Momentaufnahme dar, deshalb nehmen die Wahrneh-
mungen und Beobachtungen der Erzieherinnen einen gleichberechtigten Stellenwert



in einer abschließenden Beurteilung ein, um einen ganzheitlichen und differenzierten
Blick auf das Kind sicher zustellen und eine Stigmatisierung zu verhindern.

4. Grenzen der Fördermöglichkeiten

Wichtige Voraussetzungen für eine gezielte, kontinuierliche, effektive Förderung in
unseren Einrichtungen sind:

 Der regelmäßige Besuch unserer Einrichtung,
 Die gut funktionierende und abgestimmte Zusammenarbeit mit den Eltern
 Die gelungene Kooperation mit der Grundschule

Nicht alle Defizite können durch realisierbare Fördermaßnahmen im Kindergarten
positiv beeinflußt werden. Die Rahmenbedingungen der Betreuungsstandards (Grup-
pengröße und Personalschlüssel) setzen Grenzen in der individuellen Einzelförde-
rung. Bei manifesten Entwicklungsverzögerungen und fehlender Schulfähigkeit ist
eine zusätzliche therapeutische Förderung ergänzend notwendig In diesen Fällen
wird nach Rücksprache mit den Eltern die Inanspruchnahme von „Hilfsmaßnahmen“
angeregt bzw. im Rahmen der Möglichkeiten des KG eingeleitet.

Unsere Konzeption unterliegt einem ständigen Verbesserungsprozess und ist nicht
statisch festgeschrieben. Neue Erkenntnisse und Erfahrungen fließen in die Fort-
schreibung ein.



Fischbeck, den 12.07.05

Zusammenarbeit Kindergarten / Schule in Fischbeck –

Praktische Vereinbarungen

In einem Gespräch am 11.07.05 wurden von Frau Poludniok und mir folgende Vereinbarungen

getroffen, um den Kontakt zwischen Kiga und Schule zu intensivieren und auf eine regelmäßige

Grundlage zu stellen.

Es wäre ideal, wenn auch der Kiga Haddessen und der Kath. Kiga Fischbeck die vereinbarten

Eckpunkte unterstützen und ggf. nach eigenen Vorstellungen ergänzen würden, so dass eine um-

fassende Zusammenarbeit möglich wird.

 Die Kindergärten erstellen zu jedem Einschulungskind ein standardisiertes Entwicklungs-

blatt, aus dem die Stärken und Schwächen des Kindes erkennbar werden. Das Blatt dient

einer punktgenauen optimalen Anschlussförderung nach Einschulung und wird für die Zu-

sammensetzung der Klassen („heterogene Lerngruppen“) genutzt. Kinder mit evtl. sonder-

pädagogischem Förderbedarf werden besonders gekennzeichnet. Die Übergabe des Ent-

wicklungsblattes sollte etwa zur Osterzeit erfolgen. Das Papier ist bereits durch Frau Po-

ludniok erstellt worden (s. Anlage).

 Die Schule benennt einen festen Ansprechpartner aus dem Kollegiumskreis für den Kin-

dergarten. Dieser betreibt die Kontaktpflege und ist z.B. während der Sprachförderung im

Kiga präsent. Ziel ist es, stärker pädagogisch ins Gespräch zu kommen und die Kontakte

zwischen Erzieherinnen und Lehrkräften zu intensivieren.

 Während der Schulanmeldung im September führt die Schule die Sprachstandsfeststellung

und eine noch näher zu entwickelnde allgemeine Testung durch (Malblatt, Zuordnungsspiel

..). Der Kiga führt im Oktober das bewährte „Bielefelder Screening“ (oder ein ähnliches

Verfahren) durch, um auf Basis beider Testergebnisse eine optimale Förderung einzulei-

ten.

 Der Kontakt und der Austausch zwischen Kigaleitung und Schulleitung bezüglich der

Schulreife von „Kann-Kindern“ werden intensiviert.

 Die „Schnuppertage“ der Einschulungskinder ca. 4-6 Wochen vor Schuljahresschluss wer-

den künftig in den Jahrgängen 1 und 2 stattfinden. Der Termin wird zwischen Kigaleitung

und Schulleitung abgestimmt.

 Tendenziell wäre anzustreben evtl. mit den „Sparkassengeldern für eine gemeinsame

Schulveranstaltung“ eine gemeinsame Aktion mit den Einschulungskindern und den Erst-

klässlern zu organisieren (Rahmen?, Ort? …)

(wird ergänzt und weitergeführt……)








